Wer kann in den Master wechseln?
         Für den Wechsel in den Masterstudiengang können sich alle Studierenden bewerben, die bis zur Bewerbungsfrist (WS: 15.07., SoSe: 15.01.) 135 Leistungspunkte nachweisen können; dies wurde auf der Grundlage des neuen Hochschulgesetzes in der Einschreibeordnung geregelt. Die Regelung gilt für alle Masterstudiengänge. Wer im Bachelorstudiengang im Laufe des ersten Mastersemesters noch Leistungen erbringen muss, wird in ein Doppelstudium eingeschrieben (bisheriger Bachelor plus neuer Master). Wer jedoch angibt, alle Leistungen im Bachelor bis Semesterende (WS: 30.09., SoSe: 31.03.), also vor Aufnahme des Masters abzuschließen (Korrekturfristen gehören nicht dazu), wird nur in den Masterstudiengang eingeschrieben. Bis zum Ende des ersten Master-Fachsemesters (WS: 31.03., SoSe: 30.09.) muss das Bachelor-Abschlusszeugnis aber von den Studierenden beim Studierendensekretariat nachgereicht werden.

         Die fachbezogenen Zugangsvoraussetzungen, die in der Prüfungsordnung des Masters festgelegt sind, müssen erfüllt werden.

         In zulassungsbeschränkten Studiengängen findet ein Auswahlverfahren gemäß Hochschulauswahlsatzung statt. 

 

Welche Probleme können auftreten, wenn Studierende das Bachelor-Abschlusszeugnis nicht bis zum Ende des ersten Master-Fachsemesters einreichen können?
         Grundsätzlich: die Übergangsregelung ist lediglich dazu gedacht, den reibungslosen Wechsel vom Bachelor in den Master zu ermöglichen. Die Regelung bezweckt nicht, die Studierenden zu einem Turbostudium anzutreiben oder zu einer unrealistischen Studienplanung zu verführen. 

         In zulassungsfreien Masterstudiengängen stellt die Übergangsregelung kein großes Problem dar. Wer bis zum 31.03/ 30.09. kein Master-Abschlusszeugnis vorlegen kann, wird vom Studierendensekretariat von Amts wegen umgeschrieben, studiert nur im Bachelor weiter und kann z.B. ein Semester später erneut in den Master wechseln (Antrag auf Umschreibung, Wechsel in das 2. Fachsemester).

         In Masterstudiengängen, die im höheren Semester zulassungsbeschränkt sind (dies sind in der Regel diejenigen Studiengänge, die bereits zu Diplom- bzw. Magisterzeiten zulassungsbeschränkt waren, sofern weiterhin über Herrn Gorges eine entsprechende Zulassungsbeschränkung beantragt wird),  gehen die Studierenden aber ein hohes Risiko ein, wenn sie den Bachelor im Laufe des ersten Master-Fachsemesters nicht abschließen. Bei späteren Bewerbungen auf den Masterstudiengang können sie sich nämlich nicht mehr für das 1. Fachsemester, sondern nur noch für das 2. Fachsemester bewerben. Die Chancen, im 2. zulassungsbeschränkten Fachsemester einen Studienplatz zu erhalten, werden vermutlich studiengangbezogen unterschiedlich ausfallen, könnten jedoch sehr gering sein. 

         Im Master erbrachte Leistungen bleiben erhalten.

         Zu Auswirkungen auf das BAföG mögen sich die Studierenden bitte von ihrer Sachbearbeitung beim BAföG-Amt beraten lassen.

 

Sollen sich die Studierenden im bisherigen Bachelorstudiengang zurückmelden?
         Die Studierenden sollen sich auf jeden Fall zurückmelden (Frist: 01.07./ 15.01.),  wenn sie im Laufe des ersten Master-Semesters noch Leistungen im Bachelor erbringen müssen, auch wenn es sich nur um eine Prüfung handelt.

         Die Rückmeldung ist ebenfalls sinnvoll, wenn man im laufenden Semester alle Leistungen im Bachelor erbracht hat und in einen zulassungsfreien Master wechseln möchte.

         Wer in einen zulassungsbeschränkten Master wechseln möchte und bis zum Ende des laufenden Semesters alle Leistungen im Bachelor erbracht hat, sollte sich dann zurückmelden, wenn sie/er sich gute Erfolgschancen ausrechnet. Wer sich nur geringe Chancen einräumt, kann auf die Rückmeldung zunächst verzichten. Diese Studis erhalten dann, da sie ja den Semesterbeitrag nicht entrichtet haben, Mitte Juli vom Studierendensekretariat einen Exmatrikulationsbescheid zugeschickt. Wenn man im Laufe des Zulassungsverfahrens den gewünschten Masterstudienplatz dennoch erhält, kann man den Semesterbeitrag noch bezahlen und bleibt ohne negative Konsequenzen eingeschrieben. Die Säumnisgebühr wird in diesen Fällen nicht erhoben. Auch der andere Weg ist möglich: man kann sich zurückmelden und im Fall, dass man den gewünschten Studienplatz nicht erhält, bis zum Semesterende (WS: 31.03., SoSe: 30.09.) die Exmatrikulation und vollständige Rückerstattung des Semesterbeitrags beantragen. 

 

Wie funktioniert das Bewerbungsverfahren für den Master aus Sicht der Studierenden, die bereits an der JGU studieren?
         Abgesehen vom Master of Education müssen die Studierenden sich genauso wie externe Studierende online bewerben, die Bewerbung ausdrucken und alle in der Bewerbung geforderten Unterlagen vollständig einreichen. Weitere Infos erhalten die Studierenden unter http://www.uni-mainz.de/studium/525.php. Die Online-Bewerbung steht ab Anfang Juni zur Verfügung.

         Für die Studierenden, die bereits an der JGU eingeschrieben sind und vom Bachelor of Education in den Master Education wechseln möchten, wird ein vereinfachtes Verfahren angeboten. Alle Studierenden, die mind. 110 Leistungspunkte in abgeschlossenen Modulen erbracht haben, werden Ende Mai bzw. Mitte August (2. Datenabzug) vom Studierendensekretariat angeschrieben. Die Dekan/innen wurden Ende April über das Verfahren informiert; das Schreiben finden Sie im Anhang dieser Mail. Bitte beachten Sie, dass sich seither eine Änderung ergeben hat: Da offenbar aus ablauftechnischen Gründen nur bei wenigen Studierenden bereits 135 Leistungspunkte in CampusNet verbucht sind, wurde zwischenzeitlich entschieden, alle Studierenden mit mind. 110 Leistungspunkten anzuschreiben und auf das vereinfachte Verfahren hinzuweisen. Diejenigen Studierenden, die weniger als 110 Leistungspunkte haben, aber dennoch sicher sind, den Bachelor spätestens bis 31.03.2012 abzuschließen und bereits zum WS 11/12 in den Master Education wechseln möchten, mögen sich bitte an das HPL wenden.

